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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1226/J-NRI1995, 
betreffend Unsicherheit an 6sterreichs Universitäten in Zu­
sammenhang mit der Implementierung des UOG 1993, die die Abge­
ordneten Dr. GRAF und Kollegen am 1. Juni 1995 an mich gerich­

tet haben, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Aus welchem Grund gibt es bis zum gegenwllrtigen gei tpunkt 

noch keine entsprechende Verordnung gemllß I 87/4 UOG 1993, 
die den Beginn der Implementierung des UOG 1993 im Studien­
jahr 1995/96 an weiteren Universitllten sicherstellen wUrde? 

2. Bis zu welchem gei tpunkt kann mi t der entsprechenden Verord­
nunggemllß 6 87/4 UOG 1993 gerechnet werden? 

3. WUrden die Universitllten von Seite des N.l.nisteriW11s bereits 
darüber informiert, bis wann mit der genannten Verordnung in 
etwa gerechnet werden kann? 

Antwort: 

Die Verordnung über die 2. und 3. Implementierungsphase (Stu­
dienjahr 1995196 und 1996197) des UOG 1993 wurde mit BGB1. 

Nr. 44711995 vom 7. Juli 1995 verlautbart. Das Bundesministe-
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rium für Wissenschaft,Forschung und Kunst hat selbstverständ­

lich mit den betroffenen Universitäten nicht nur ausführliche 
Gespräche zum Inhal t der Verordn.ung geführt, sondern diese auch 
über den Zeitpunkt ihrer Erstellung informiert. 
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